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Internationale
Zusammenarbeit
auf dem Gebiet
der laufenden
Bankenaufsicht

Ein wichtiges Element internationaler

und europ�ischer Zusammenarbeit zwi-

schen national zust�ndigen Aufsichts-

beh�rden sind Aufsichtskollegien. Hier

erfolgt f�r die gesamte Bankengruppe

die �berpr�fung der Implementierung

von Regelungen, Strategien, Prozessen

und Kontrollmechanismen. Als Diskus-

sions- und Abstimmungsplattformen

sind die Aufsichtskollegien erste An-

laufstelle f�r die konsistente Anwen-

dung und Durchsetzung EU-weiter

Aufsichtsregelungen und Leitlinien. In

der EU soll zus�tzlich zur gemeinsamen

Entscheidung �ber die Zulassung fort-

geschrittener Risikomodelle k�nftig in

den Aufsichtskollegien auf Basis einer

gemeinsamen Risikoeinsch�tzung auch

ein gemeinsames Verst�ndnis �ber

Maßnahmen zur Einhaltung der Min-

desteigenkapitalanforderungen auf

Gruppenebene erzielt werden.

Durch aktuelle Initiativen internationa-

ler Gremien wie G20, Financial Stability

Board und CEBS werden Aufsichts-

kollegien in ihrer Rolle gest�rkt. Hier-

mit geht eine gewisse Standardisierung

ihrer Arbeitsweise einher, die – soweit

sie auf existierenden Gemeinsamkeiten

basiert und die notwendige Flexibilit�t

zul�sst – zu begr�ßen ist. Vordringlich

ist aber, dass die auf internationaler

und europ�ischer Ebene zu erarbeiten-

den Leitlinien und Vorgaben m�glichst

koh�rent zueinander sind, ohne dass

Effizienzeinbußen durch zu restriktive

Vorgaben entstehen.
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Entstehungsphase internationaler

Zusammenarbeit

Die Mitte der achtziger Jahre verst�rkt einset-

zenden Deregulierungs- und Liberalisierungs-

maßnahmen haben Banken weltweit die

M�glichkeit einer zunehmenden internatio-

nalen Diversifikation er�ffnet. In der EU be-

g�nstigten zudem der europ�ische Binnen-

markt und die Schaffung eines „Europ�ischen

Passes“ f�r Finanzinstitute sowohl verst�rkte

grenz�berschreitende T�tigkeiten als auch

Fusionen und �bernahmen �ber L�ndergren-

zen hinweg.

Die Harmonisierungsbem�hungen im Bereich

der Bankenaufsicht, die mit den im Baseler

Ausschuss getroffenen �bereink�nften sowie

den darauf aufbauenden Reglementierungen

auf europ�ischer Ebene begonnen wurden,

zielten zun�chst auf eine international koordi-

nierte und auf ein Mindestmaß vereinheit-

lichte Regulierung der Gesch�ftsrisiken von

Banken auch auf konsolidierter Basis ab. Mit

der Einf�hrung von Basel II wurde nicht nur

eine risikodifferenzierte Eigenmittelunterle-

gung in S�ule 1 geschaffen, sondern gleich-

zeitig wurde durch den bankaufsichtlichen

�berpr�fungsprozess (S�ule 2) und die Offen-

legungsanforderungen (S�ule 3) die Auf-

sichtst�tigkeit wesentlich erweitert. Dar�ber

hinaus leistet in vielen Bereichen die Formulie-

rung international abgestimmter Grundprin-

zipien und Leitlinien einen wichtigen Beitrag

zur Herstellung eines „Level playing field“ so-

wohl f�r Banken als auch f�r die Aufsicht

selbst.

Das Prinzip der Mindestharmonisierung bei

der Regulierung geht indes einher mit Gestal-

tungsspielr�umen, die aus nicht einheitlich ge-

regelten Bereichen (beispielsweise bislang das

Liquidit�tsregime) sowie aus Wahlm�glichkei-

ten und Optionen innerhalb bestehender Re-

gelwerke herr�hren. Dar�ber hinaus entste-

hen bei grenz�berschreitender Konsolidierung

neue Felder mit regulatorischem Abstim-

mungsbedarf, wenn zentrale Funktionen

einer Bank (durch Verlagerung von Aufgaben

und Prozessen) unter ein anderes nationales

Aufsichtsregime fallen. Diesem Aspekt kommt

insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell

diskutierten aufsichtlichen Reaktion auf die

Finanzkrise hohe Bedeutung zu. Letztere hat

den hohen Bedarf an Austausch diesbez�g-

licher Informationen zwischen nationalen Auf-

sehern deutlich gemacht.

Eine internationale Zusammenarbeit von Auf-

sichtsbeh�rden findet bereits seit langer Zeit

auf verschiedenen Ebenen statt. So sind

im Bereich der laufenden �berwachung

großer, international t�tiger Banken zuneh-

mend grenz�berschreitende Aufsichtskon-

takte – etwa durch internationale Aufseher-

konferenzen beziehungsweise in j�ngerer

Zeit als institutionalisierte sogenannte Auf-

sichtskollegien (Supervisory Colleges) – ent-

standen. Im Rahmen der Implementierung

von Basel II wurden sie durch die Accord Im-

plementation Group1) des Baseler Ausschus-

ses f�r Bankenaufsicht als Plattform im Hin-

blick auf eine konsistente Umsetzung von

Basel II empfohlen. Diesen Grundgedanken

der Zusammenarbeit zwischen Aufsehern

1 Die Accord Implementation Group ging im Januar 2009
in die Standards Implementation Group (SIG) �ber.
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nahm die Bankenrichtlinie2) (BRL) aus dem

Jahr 2006 im Artikel 131 auf. Dort ist vorge-

sehen, dass schriftliche Koordinierungs- und

Kooperationsvertr�ge die Aufsicht �ber

grenz�berschreitende Institute erleichternd

regeln k�nnen.

In j�ngster Zeit wurde eine ganze Reihe neuer

Aufsichtskollegien gegr�ndet. Dies ist teil-

weise eine Reaktion auf den Empfehlungs-

katalog des damaligen Finanzstabilit�ts-

forums (FSF, heute Finanzstabilit�tsrat FSB),3)

in dem die Einrichtung von Aufsichtskollegien

f�r die gr�ßten international t�tigen Banken

angeregt wurde. Der Weltfinanzgipfel der

G20 im November 2008 in Washington hat

sich diese Empfehlung zu eigen gemacht. Da-

r�ber hinaus hat er einen regelm�ßigen Infor-

mationsaustausch der gr�ßten Banken mit

ihrem jeweiligen Kollegium �ber ihre Ge-

sch�ftsaktivit�ten und Risikolage gefordert.

Auch auf Ebene der EU haben sich die Mit-

gliedstaaten zur Anerkennung der FSF-Emp-

fehlungen verpflichtet. Die Bankenrichtlinie

enthielt zwar schon von Anfang an Vorgaben

f�r Aufsichtskollegien. Der 2009 neu einge-

f�gte Artikel 131a BRL schreibt nunmehr die

Errichtung von Aufsichtskollegien f�r alle

grenz�berschreitend t�tigen Institute bis

Ende 2010 vor. Die Pflicht zur Errichtung

obliegt hierbei dem f�r die jeweilige Kon-

zernmuttergesellschaft zust�ndigen Heimat-

landaufseher – sogenannter konsolidierender

Aufseher – und dient der Erreichung der in

den Artikeln 129 BRL beziehungsweise 130

Absatz 1 BRL genannten Aufgaben: Planung

und Koordinierung der Aufsichtst�tigkeiten

im Normal- und Krisenfall, gemeinsame Ent-

scheidung �ber die Anerkennung interner

Modelle f�r die Berechnung der Eigenkapital-

anforderungen und die Angemessenheit der

regulatorischen Eigenmittelausstattung auf

Gruppen- und Einzelebene4) sowie Alarmie-

rung anderer Beh�rden im Notfall.

Auch wenn sich die Kollegiumsaktivit�ten pri-

m�r auf die laufende Aufsicht in Normalzei-

ten beziehen, k�nnen Aufsichtskollegien in

der expliziten Krisenpr�vention ebenfalls eine

wichtige unterst�tzende Rolle spielen. So

sehen die „FSF Principles for Cross-border Co-

operation on Crisis Management“ eine enge

Anbindung der Arbeiten zur Vorbereitung

des Krisenmanagements im Falle etwaiger

Schieflagen einzelner Institute an deren be-

stehende Kollegiumsstrukturen vor.

Beim Krisenmanagement kommt den Auf-

sichtskollegien eine unterst�tzende Funktion

zu; hier kann die in den Kollegien geschaffene

Informationsaustausch-, Informationsaufberei-

tungs- und Informationsbereitstellungsplatt-

form genutzt werden. Durch das Memoran-

dum of Understanding 20085) wurde �ber die

dort vorgesehenen Informations- und Koope-

rationspflichten hinaus die Einrichtung von

grenz�berschreitenden Krisenmanagement-

2 Richtlinie 2006/48/EG des Europ�ischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2006 �ber die Aufnahme
und Aus�bung der T�tigkeit der Kreditinstitute (Neufas-
sung).
3 Vgl.: Report of the Financial Stability Forum on Enhan-
cing Market and Institutional Resilience, April 2008.
4 Wobei das Letztentscheidungsrecht bei Nichteinigung
f�r die Tochtergesellschaften beim jeweils zust�ndigen
Aufseher liegt.
5 Memorandum of Understanding on Cooperation
between the Financial Supervisory Authorities, Central
Banks and Finance Ministries of the European Union on
cross-border Financial Stability; ECFIN/CEFCPE(2008)REP/
53106, Br�ssel, 1. Juni 2008.
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gruppen (Cross Border Stability Groups:

CBSGs) vorgesehen. In diesen sind neben den

Aufsichtsbeh�rden auch die Notenbanken

und Finanzministerien der teilnehmenden

Staaten vertreten. Die CBSGs k�nnen sich da-

bei auf bestimmte grenz�berschreitende Ban-

kengruppen beziehen oder mehrere Staaten

umfassen, die – beispielsweise wegen be-

stehender Verflechtungen – ein gemeinsames

Interesse am Erhalt der Finanzstabilit�t haben.

Dies zeigt, dass durch diese Gremien ein ver-

wobenes Netzwerk von Beziehungen zwi-

schen den beteiligten Institutionen geschaf-

fen wird. Dabei kann es dazu kommen, dass

Institutionen in mehreren dieser Gruppen

Mitglied sein k�nnen. Es ist daher wichtig,

darauf zu achten, dass die gegr�ndeten Netz-

werke auch in der Praxis beherrschbar sind

und keinen zu großen Koordinierungsauf-

wand verursachen. Außerdem kommt es

darauf an, �berschneidungen in den Aufga-

ben der Aufsichtskollegien und der CBSGs zu

vermeiden. Eine wesentliche Gemeinsamkeit

von Aufsichtskollegien und den beschriebe-

nen Krisenmanagementgruppen besteht in-

des darin, dass sie im Krisenfall keine Ent-

scheidungskompetenz besitzen. Vielmehr

werden die zum Teil sehr weitreichenden und

gegebenenfalls mit hohen fiskalischen Belas-

tungen verbundenen Entscheidungen von

den zust�ndigen nationalen �ffentlichen Stel-

len getroffen.

�bersicht

�ber bestehende Aufsichtskollegien

Bis dato haben globale Aufsichtskollegien f�r

mehr als 30 international t�tige Banken- und

Finanzdienstleistungsgruppen ihre Arbeit

aufgenommen. Innerhalb der EU existieren

derzeit bereits 36 Aufsichtskollegien6) f�r

grenz�berschreitend t�tige Bankengruppen.

Deutschland ist hierbei an drei globalen be-

ziehungsweise drei EU-Aufsichtskollegien als

konsolidierender Aufseher sowie bei 12 glo-

balen und 15 EU-Kollegien als Gastlandauf-

seher beteiligt.

Im Hinblick auf den Umfang von Aufsichts-

kollegien kann grunds�tzlich zwischen zwei

Grundformen unterschieden werden. Soge-

nannte „General Colleges“ bilden die „Voll-

versammlung“. Unter Federf�hrung des kon-

solidierenden Aufsehers finden sich die Auf-

seher �ber Tochtergesellschaften und gege-

benenfalls die f�r systemrelevante Zweigstel-

len zust�ndigen Aufseher zusammen. Die

Rolle der Letztgenannten wurde im Zuge der

�berarbeitung der Bankenrichtlinie („CRD II“)

in der EU sehr weitgehend ausgedehnt: so

kann die Gastlandaufsichtsbeh�rde in letzter

Instanz �ber die Systemrelevanz einer Zweig-

stelle f�r das dortige Bankensystem und da-

mit �ber ihre Teilnahme am Kollegium ent-

scheiden. Typischerweise ist die inhaltliche

Diskussion relativ breit angelegt. Wesentliche

Inhalte der General Colleges sind die Entwick-

lung eines gemeinsamen Verst�ndnisses der

strategischen Ausrichtung der Bankengruppe

und des damit einhergehenden Risikoprofils

sowie organisatorische Belange.

6 Der europ�ische Bankenaufsichtsausschuss CEBS hatte
f�r 36 ausgew�hlte grenz�berschreitend t�tige Institute
in der EU – soweit nicht ohnehin schon erfolgt – die Er-
richtung bis Ende dieses Jahres vorgesehen.
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F�r den konsolidierenden Aufseher besteht

– internationalen Gepflogenheiten entspre-

chend – die M�glichkeit, erg�nzend ein

„Core College“ mit reduzierter Teilnehmer-

zahl7) zu etablieren, um so eine effiziente

Detaildiskussion spezifischer Themenbl�cke

zu erm�glichen. Hierzu z�hlen beispielsweise

quantitativ gepr�gte Aspekte hinsichtlich

Kapital und Liquidit�t (einschl. Stress-Tests

und deren Planungen) sowie Details der auf-

sichtlichen Risikoeinsch�tzung.

Neben der Zahl der Teilnehmer bestehen wei-

tere vielf�ltige organisatorische Ausgestal-

tungsm�glichkeiten. Beispielsweise kann eine

Orientierung an Regionen oder an Gesch�fts-

zweigen unter Ber�cksichtigung der An-

forderungen aus aufsichtlicher wie auch

gruppenorganisatorischer Sicht erfolgen. Die

Variabilit�t des Multiorganisationsansatzes

gew�hrleistet diese Anforderungen in hohem

Maße. Die Vorgabe einheitlicher Struktur(en)

w�rde demgegen�ber die Gefahr von Infor-

mations- sowie Reibungs- und damit Quali-

t�tsverlusten in sich bergen. In der EU erfolgt

zu Qualit�tssicherungszwecken ein regel-

m�ßiger Erfahrungsaustausch zu den ver-

schiedenen Kollegien auf CEBS-Ebene. Die

Novellierung der Bankenrichtlinie8) beinhaltet

dar�ber hinaus ein Teilnahmerecht von Ver-

tretern des CEBS-Sekretariats an Kollegiums-

sitzungen und weist dem Ausschuss bei Be-

darf eine Schlichterrolle zu.

Um ein besseres Verst�ndnis von einer Ban-

kengruppe zu erlangen, ist auch die zeitwei-

lige Teilnahme von Vertretern der jeweiligen

Bankengruppe an Sitzungen der Aufsichtskol-

legien sinnvoll. In der Praxis erfolgt daher in

der Regel eine zweigeteilte Veranstaltung. Im

General College wird hierdurch ein effizienter

und koordinierter Kommunikationsprozess

zwischen Bank und Aufsicht geschaffen. Im

Core College er�ffnet die Beteiligung der

jeweiligen Bankenvertreter M�glichkeiten f�r

vertiefte Diskussionen zu spezifischen The-

menstellungen.

Arbeitsweise der Kollegien

Die der Prozessorganisation in den Aufsichts-

kollegien – insbesondere innerhalb der EU –

zugrunde liegenden zentralen Leitmotive sind

eine m�glichst gemeinsame Entscheidungs-

findung auf Basis einer Vermeidung von Dop-

pelarbeiten mit dem Ziel einer gruppenweit

besseren Risikoeinsch�tzung seitens der Auf-

seher. Eine Grenze stellen hierbei nationale

Restriktionen bei der Delegierung von Verant-

wortlichkeiten dar, was von CEBS in entspre-

chenden Leitlinien9) auch gew�rdigt wird.

Grunds�tzlich ist der konsolidierende Auf-

seher f�r die Organisation des Aufsichtskolle-

giums verantwortlich. Er initiiert die Konfe-

renzen der Aufseher, stimmt die Tagesord-

nung ab und stellt das mindestens j�hrlich zu

aktualisierende Arbeitsprogramm auf. Dar�-

ber hinaus koordiniert er den Informations-

fluss und erf�llt damit die Funktion einer

7 Eine aktuelle Umfrage der SIG nennt hierbei als Erfah-
rungswert eine Teilnehmerzahl von zwei bis sieben Auf-
sehern f�r ein Core College.
8 Ver�ffentlicht im Amtsblatt der Europ�ischen Union am
17. November 2009, in Kraft getreten am 7. Dezember
2009.
9 Vgl.: CEBS, Guidelines for Delegation of Tasks between
Competent Authorities, CEBS 2008 193, September
2008.
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„zentralen Clearingstelle f�r Informationen“.

Hinsichtlich der Informationsverteilung wer-

den typischerweise zwei Relevanzkriterien be-

r�cksichtigt: zum einen die Relevanz f�r den

lokalen Markt, zum anderen die Relevanz f�r

die Gruppe. Dem konsolidierenden Aufseher

obliegt auch die kontinuierliche Qualit�ts-

sicherung der Aktivit�ten des Aufsichtskolle-

giums, was eventuelle Anpassungen der

Organisation an neue Gegebenheiten bein-

haltet.

In der praktischen Ausgestaltung bedienen

sich Aufsichtskollegien verschiedener, zuein-

ander komplement�rer Kommunikations-

wege. Im Zentrum stehen Pr�senzveranstal-

tungen in Form von gegebenenfalls mehr-

t�gigen Aufsehertreffen. Bei kurzfristigem

Bedarf k�nnen Video- oder Telefonkonferen-

zen abgehalten werden. F�r den regelm�ßi-

gen Informationsaustausch werden in zuneh-

mendem Maße auch gesicherte Internetplatt-

formen vom jeweiligen konsolidierenden

Aufseher etabliert.

Arbeitsschwerpunkte der Kollegien

Die Themen und Inhalte der Kollegiumsarbeit

liegen in der Verantwortung der beteiligten

Aufsichtsbeh�rden. Inhaltliche Schwerpunkte

der aufsichtlichen Diskussion und des Infor-

mationsaustauschs sind typischerweise Infor-

mationen �ber wesentliche Risikobereiche

und Ergebnisse der individuellen Risikoeinstu-

fungen der beteiligten Aufsichtsbeh�rden,

Entwicklungen in f�r die Bankengruppe rele-

vanten M�rkten, eine Darstellung der finan-

ziellen Situation der Gruppe, Informationen

zu wesentlichen Transaktionen innerhalb des

Konzerns (Dividenden, Kapitalmaßnahmen),

Fragen der Governance, des Risikomanage-

ments und der internen Kontrollmechanis-

men, Ergebnisse von Pr�fungen, Berichte und

Schreiben einzelner Beh�rden zu wesent-

lichen relevanten Sachverhalten, wichtige

erfolgte oder anstehende Aufsichtsentschei-

dungen sowie wesentliche strukturelle und

organisatorische Ver�nderungen in der

Gruppe.

Vergleichsweise konkrete Vorgaben f�r die

inhaltlichen Schwerpunkte der T�tigkeit von

Aufsichtskollegien sind bereits in den Artikeln

42a, 129, 131, 131a und 132 BRL wiederge-

geben. Hinzu kommen allgemeine, rechtlich

nicht bindende Grundprinzipien – insbeson-

dere die von CEBS zusammen mit dem Euro-

p�ischen Ausschuss f�r Versicherungsaufsicht

(CEIOPS) und dem Interimsausschuss f�r

Finanzkonglomerate (JCFC fr�her IWCFC)

ver�ffentlichten zehn gemeinsamen Prinzi-

pien f�r die Funktionsweise von Aufsichtskol-

legien10) –, und die Inhalte der schriftlichen

Kooperationsvereinbarungen f�r jedes Auf-

sichtskollegium.

�ber die genannten inhaltlichen Schwer-

punkte hinaus bilden die Planung und Koordi-

nierung gemeinsamer aufsichtlicher Vor-Ort-

Pr�fungen einen weiteren Schwerpunkt der

Kooperation innerhalb der Aufsichtskolle-

gien.11) Ein maßgebliches Element dabei ist

10 Vgl.: CEBS/CEIOPS/IWCFC, College of Supervisors –
10 common Principles, CEIOPS-SEC– 54/08 / CEBS
2008 124 / IWCFC 08 32, 27. Januar 2009. Die Grund-
s�tze gelten neben Bankengruppen auch f�r Versiche-
rungsgruppen und Finanzkonglomeratsgruppen.
11 Vgl.: a.a.O., Grundsatz 9.
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die Abnahme institutseigener Modelle zur

Berechnung der aufsichtlichen Eigenkapital-

anforderungen. Gem�ß Artikel 129 Absatz 2

BRL soll eine gemeinsame Entscheidung der

beteiligten Aufsichtsbeh�rden �ber die An-

wendung fortgeschrittener Ans�tze zur Be-

rechnung der aufsichtlichen Kapitalunter-

legungspflicht erfolgen. Dies beinhaltet die

Erstellung eines Zeitplans f�r Vor-Ort-Pr�fun-

gen, die Durchf�hrung der Pr�fung selbst

und – soweit erforderlich – Nachschaupr�fun-

gen hinsichtlich der Einhaltung aufsichtlicher

Vorgaben oder der �berpr�fung der M�ngel-

beseitigung. In Abh�ngigkeit von Typ und

Eigenschaften des Modells, der Institutsorga-

nisation, den internen Kontrollmechanismen

und dem Aufsichtsansatz erfolgt eine fall-

weise Entscheidung im Hinblick auf eine Auf-

gabenteilung unter Wahrung aufsichtlicher

Verantwortlichkeiten. Auf diese Weise wird

neben einem gemeinsamen Verst�ndnis von

aufsichtlichen Kriterien f�r die Modellpr�fung

(Methodologie und Dokumentation, Daten-

qualit�t, quantitative und qualitative Prozes-

se, technische Umgebung) auch eine Ver-

st�ndigung �ber aufsichtliche Pr�fungsins-

trumente herbeigef�hrt. Eine gemeinsame

Entscheidung soll innerhalb von sechs Mona-

ten erfolgen und schriftlich fixiert werden.

Nach Ablauf von sechs Monaten liegt das

Letztentscheidungsrecht auf Gruppenebene

beim konsolidierenden Aufseher.

Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der lau-

fenden �berwachung von Institutsgruppen

ist die Zusammenarbeit im Rahmen der Um-

setzung des bankaufsichtlichen �berpr�-

fungs- und Evaluierungsprozesses (SREP) der

S�ule 2 der neuen Baseler Eigenkapitalvor-

schriften. Zentraler Bestandteil des SREP ist

die aufsichtliche Risikoeinsch�tzung der be-

troffenen Institutsgruppe – einschließlich der

Einsch�tzung des durch die Banken selbst

durchzuf�hrenden internen Kapitalbemes-

sungsprozesses (ICAAP) zur Sicherstellung der

Risikotragf�higkeit – sowie die Aufsichts-

planung. Ziel ist die Sicherstellung eines ange-

messenen Managements und einer ausrei-

chenden Deckung von Risiken im Rahmen

der Risikoeinsch�tzung. Im Aufsichtskolle-

gium soll insbesondere eine �bereinkunft

�ber gemeinsame beziehungsweise ver-

gleichbare Referenzdaten von ICAAP-Infor-

mationen zwecks Konsistenz und Vergleich-

barkeit erreicht werden. Im Rahmen der prak-

tischen T�tigkeiten ist der konsolidierende

Aufseher unter anderem verantwortlich f�r

die Zeitplanung des Zugangs von ICAAP-

Informationen, der Fortschritts�berwachung

sowie gegebenenfalls der Initiierung von

Anschlussarbeiten gegen�ber der Banken-

gruppe.

Durch die �nderung der Bankenrichtlinie

wurde eine gemeinsame Entscheidung �ber

die Angemessenheit der regulatorischen Ei-

genmittelausstattung gem�ß Artikel 129 Ab-

satz 3 BRL eingef�hrt. Gelangen die im Kolle-

gium vertretenen Aufsichtsbeh�rden – auch

nach Konsultation von CEBS – nicht innerhalb

von vier Monaten zu einer solchen gemeinsa-

men Entscheidung, so wird die Entscheidung

auf Gruppenebene vom konsolidierenden

Aufseher, die f�r die Tochtergesellschaften

von den jeweils zust�ndigen Aufsichtsbeh�r-

den getroffen. Dabei sollen wechselweise die

Risikobewertungen der Tochtergesellschaften

sowie die Auffassungen und Vorbehalte des

SREP/ICAAP
im Fokus der
laufenden
�berwachung

Gemeinsame
Entscheidung
�ber
Angemessen-
heit der
Eigenmittel-
ausstattung
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konsolidierenden Aufsehers ber�cksichtigt

werden.

Hinsichtlich der Prozesse und Formate dieser

aufsichtlichen Einsch�tzungen k�nnen die

nationalen Aufsichtsbeh�rden grunds�tzlich

frei und flexibel arbeiten. Die deutsche Auf-

sicht ber�cksichtigt im Rahmen der Erstellung

aufsichtlicher Risikoprofile in besonderer

Weise qualitative Aspekte und Einsch�tzun-

gen; mithin erfolgt keine Reduzierung auf ein

rein quantitatives Rating-Verfahren. Dieser

Ansatz gew�hrleistet durch die individuelle

Abw�gung und Einsch�tzung der Situation

von Banken, den vielf�ltigen Aspekten der

einzelnen Institute bestm�glich gerecht zu

werden. Prinzipienorientierte Einstufungskri-

terien stellen hierbei die Koh�renz der Urteils-

findung im Rahmen eines Bewertungsrasters

sicher, ohne den Prozess einzuschr�nken und

die Ergebnisse mechanistisch zu pr�judizie-

ren.

In die Risikoprofilerstellung gehen grunds�tz-

lich s�mtliche Instrumente bankaufsichtlicher

Erkenntnisgewinnung ein. Dies beinhaltet

Erkenntnisse aus aufsichtlichen Pr�fungen

wie auch aus der laufenden Aufsicht (regul�-

res Meldewesen, erweiterte Informations-

pflichten, instituts�bergreifende Auskunfts-

ersuchen, Aufsichtsgespr�che auf Vorstands-,

Management- und Arbeitsebene). Ziel und

Mandat des konsolidierenden Aufsehers in

den Aufsichtskollegien ist es, im Rahmen des

Informationsaustausches diese – gegebenen-

falls unterschiedliche Formate aufweisenden –

Informationen in die aufsichtliche Einsch�t-

zung f�r die Gruppe zu integrieren und im

Kollegium eine gemeinsame Entscheidung

hier�ber herbeizuf�hren.

Derzeit gibt es auf Ebene von CEBS Bestre-

bungen, die Entwicklung eines gemeinsamen

Verst�ndnisses f�r die aufsichtliche Risikoein-

sch�tzung im Aufsichtskollegium zu f�rdern.

Dabei sollen aber die jeweiligen nationalen

Systeme zur Risikoeinsch�tzung beibehalten

werden.

Die gemeinsam erarbeitete Risikoeinsch�t-

zung ist Grundlage f�r die gemeinsame Auf-

sichtsplanung, die im Kollegium diskutiert

und verabschiedet wird. Zentraler Aspekt der

Aufsichtsplanung ist die Erstellung des �bli-

cherweise j�hrlichen Zeitplans unter Einbezie-

hung der Vorschl�ge der zust�ndigen Auf-

sichtsbeh�rden. Die Planung umfasst gemein-

same Aktivit�ten beziehungsweise die Fest-

legung einer Aufgabenteilung f�r Aktivit�ten

auf Gruppenebene (einschl. der Informations-

beschaffung). Die auf jeweils nationale Ein-

sch�tzungen gest�tzten Planungen der ver-

schiedenen Heimatland- und gegebenenfalls

Gastlandaufseher stellen dabei einen wichti-

gen Inputfaktor f�r die Relevanzabsch�tzung

auf Gruppenebene dar und beeinflussen glei-

chermaßen die Instrumentenwahl. Als Instru-

mente stehen in erster Linie verschiedene

Arten bankgesch�ftlicher Pr�fungen (sowohl

zu einzelnen Gesch�ftszweigen als auch zu

Modellen) wie auch Instrumente der laufen-

den Aufsicht (beispielsweise Aufsichtsgespr�-

che oder Informationsanforderungen) zur Ver-

f�gung.

Prozesse und
Formate der
aufsichtlichen
Einsch�tzung

Instrumente
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Wahrung der Vertraulichkeit

F�r die praktische Kollegiumsarbeit, die einen

kontinuierlichen Informationsaustausch zwi-

schen nationalen Aufsichtsbeh�rden im Sinne

eines kooperativen und funktionierenden

Aufsichtsnetzwerkes gew�hrleisten soll, ist

die Gew�hrleistung der Vertraulichkeit eine

wesentliche Grundvoraussetzung. In der EU

regeln die Artikel 44 bis 52 BRL grunds�tz-

liche Aspekte der Vertraulichkeit im Hinblick

auf Adressatenkreis und Umgang mit erhalte-

nen Informationen. Zudem ist hier eine �ff-

nungsklausel f�r Adressaten außerhalb der

EU enthalten: so sind Drittstaatenaufseher in

den Informationsaustausch einbezogen sowie

– auf Einladung des konsolidierenden Auf-

sehers – am Kollegium teilnahmeberechtigt,

wenn die Vertraulichkeit auf einer der EU ver-

gleichbaren Stufe gew�hrleistet ist.

Formelle Koordinierungs- und Kooperations-

vereinbarungen, die zwischen den Kolle-

giums-Mitgliedern vereinbart und schriftlich

fixiert werden, sind f�r den Aufbau eines ge-

genseitigen Vertrauensverh�ltnisses elemen-

tar. Sie schaffen den Rahmen f�r die Koope-

ration und geben spezielle Bedingungen und

Verfahren f�r den Informationsaustausch auf

verschiedenen Ebenen von Aufsichtskollegien

vor, wobei sie die Gr�ße, Struktur und Kom-

plexit�t der Bankengruppe reflektieren. Sie

sollten allerdings nicht durch zu enge Regle-

mentierungen den effektiven Informations-

austausch behindern, da sich Aufsichtskolle-

gien gerade dadurch auszeichnen, dass sie

sich den jeweiligen Strukturen und Bedingun-

gen der beaufsichtigten Bankengruppe an-

passen. In der EU gibt es hierf�r einen von

CEBS bereitgestellten Standardtext,12) der im

Detail an die jeweiligen Gegebenheiten ange-

passt werden kann. Die Koordinierungs- und

Kooperationsvereinbarungen spiegeln damit

nicht nur die individuellen Eigenschaften der

beaufsichtigten Bankengruppen, sondern

auch die durchaus vielf�ltigen Aufsichts-

ans�tze der beteiligten Aufsichtsbeh�rden

wider. Insofern gibt es bei den Aufsichtskolle-

gien kein „one size fits all“, sondern es han-

delt sich um institutsspezifische Gebilde.13)

Neue Herausforderungen f�r die Arbeit

der Aufsichtskollegien

Als eine Lehre aus der Finanzkrise soll den

Aufsichtskollegien nicht nur in der mikropru-

dentiellen Aufsicht k�nftig eine gr�ßere Rolle

zukommen, sondern sie werden auch ver-

st�rkt als ein Instrument zur Verbesserung der

Verkn�pfung von Mikro- und Makro-Aufsicht

gesehen. Vor diesem Hintergrund haben die

G20 den Finanzstabilit�tsrat (Financial Sta-

bility Board: FSB) bei seiner (Neu-)Gr�ndung

im April 2009 mit der Verabschiedung von

Richtlinien f�r die Einrichtung und Arbeits-

weise internationaler Aufsichtskollegien man-

12 CEBS, Template for a Multilateral Cooperation and
Coordination Agreement on the Supervision of XY Group,
27. Dezember 2007; Neufassung vom 27. Januar 2009.
Ziel des oben erw�hnten Prozesses zur Errichtung von
Aufsichtskollegien f�r alle grenz�berschreitend t�tigen
Bankengruppen in der EU ist u.a. die Unterzeichnung
dieser Vereinbarung durch alle jeweils beteiligten Auf-
sichtsbeh�rden bis Jahresende 2009.
13 Dies entspricht auch den �berlegungen der SIG, wo-
nach Aufsichtskollegien flexible Werkzeuge sein sollen,
die sich den Bed�rfnissen des Heimatlandaufsehers und
der Organisation der Gruppe anpassen. In diese Richtung
geht auch CEBS. Vgl.: CEBS, Range of Practices on Super-
visory Colleges and Home-Host-Cooperation, 27. Dezem-
ber 2007.
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datiert.14) Der in diesem Herbst abgeschlos-

senen Bestandsaufnahme des Baseler Aus-

schusses in Zusammenarbeit mit dem FSB zur

Ausgestaltung und Funktionsweise von Auf-

sichtskollegien soll im ersten Quartal 2010 die

Verabschiedung einer Reihe von Prinzipien

und „Good Practices“ f�r die Arbeit in den

Kollegien folgen.15) Diese sollen Struktur- und

Verfahrensfragen sowie Kommunikations-

praktiken abdecken und Aussagen zur Rolle

der Kollegien im Krisenmanagement machen.

Auf EU-Ebene soll die Zahl der Aufsichtskolle-

gien durch die CRD-�nderung erh�ht und

ihre praktische T�tigkeit durch die aktuell zur

Konsultation anstehenden Leitlinien verfestigt

und vertieft werden. Im Rahmen des neu ein-

gef�gten Artikels 131a Absatz 2 BRL erging

ein Mandat an CEBS zur Entwicklung von

Leitlinien f�r die praktische Arbeitsweise der

Aufsichtskollegien. Mit den unl�ngst zur

�ffentlichen Konsultation vorgelegten „Col-

lege Guidelines“ hat CEBS diese generelle

Basis f�r die Arbeit in den Aufsichtskollegien

f�r Banken geliefert. Wesentliche Elemente

sind: der Austausch von Informationen, Mei-

nungen und Einsch�tzungen, die Delegation

von Aufgaben und T�tigkeiten, Entwicklung

eines gemeinsamen Verst�ndnisses �ber

das Risikoprofil der gesamten Gruppe und

der Gruppenmitglieder, Einbezug makropru-

dentieller Risiken, gemeinsame Entscheidung

�ber die Abnahme institutseigener Modelle

zur Berechnung der aufsichtlichen Eigenkapi-

talanforderungen, Aufstellen von Pr�fungs-

pl�nen auf Basis der getroffenen Risikoein-

sch�tzung, Koordination der aufsichtlichen

Aktivit�ten im Rahmen der „S�ule 2“ sowie

die Koordination im Krisenfall. Die Vorberei-

tungsarbeiten waren auch hier begleitet

durch eine Bestandsaufnahme im Rahmen

einer Peer-Review-Analyse auf Ebene einzel-

ner Aufsichtskollegien. Die nationale Umset-

zung kann im Rahmen eines neu eingef�hr-

ten „comply or explain“-Verfahrens vor dem

Hintergrund der beabsichtigten Konvergenz

der Aufsichtsinstrumente und -verfahren in

der EU durch die nationalen Aufseher seitens

CEBS forciert werden. Infolgedessen d�rfte

die Notwendigkeit steigen, eventuelle Ineffizi-

enzen in den Arbeitsprozessen durch �bertra-

gung von Aufgaben und Zust�ndigkeiten in-

nerhalb der Aufsichtskollegien zu beseitigen.

Wichtig ist hierbei, dass sich diese freiwillige

�bertragung – dem Grundverst�ndnis der

Aufsichtskollegien entsprechend – immer vor

dem Hintergrund der durch die Struktur der

beaufsichtigten Bankengruppen vorgegebe-

nen Notwendigkeiten und Gegebenheiten

vollzieht.

Angesichts des Wunsches nach einer gewis-

sen Standardisierung sind diese Initiativen zu

begr�ßen. Insbesondere im Hinblick auf die

Evaluierung von bestehenden Gemeinsamkei-

ten – beispielsweise gleichgelagerte Problem-

bereiche oder gemeinsame Erfahrungen und

Lehren – k�nnen solche Leitlinien bedeutsam

sein. Auf der anderen Seite sollte von zu star-

ken, auf Uniformit�t von Aufsichtskollegien

abzielenden Vorgaben Abstand genommen

werden, da hier die Gefahr best�nde, dass

die Aufsichtseffizienz leiden w�rde. Zudem

14 Vgl.: London summit – Leaders’ Statement. Declara-
tion on strengthening the financial system – London sum-
mit 2. April 2009.
15 Derartige Richtlinien sind zwar rechtlich unverbindlich;
ihre Vorgaben f�r Funktion und Inhalte von Aufsichtskol-
legien entfalten aber dennoch die damit bezweckte Wir-
kung.
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Zur �ffentlichen Konsultation gestellte CEBS-Leitlinien f�r Aufsichtskollegien
(College Guidelines)

Auf seiner Sitzung am 3. Dezember 2009
hat CEBS Leitlinien f�r die operative Arbeit
der Aufsichtskollegien zur �ffentlichen
Konsultation verabschiedet. Sie stellen
einen Leitfaden f�r die Aufgaben der in
den Aufsichtskollegien eingebundenen
Aufseher dar.

Kapitel 1 enth�lt Leitlinien zur Konvergenz
bei der Bildung, Ausgestaltung, Mitglied-
schaft und F�hrungsstruktur von Aufsichts-
kollegien, die unter der Federf�hrung des
konsolidierenden Aufsehers einzurichten
sind. F�r Banken, die in anderen Mitglied-
staaten nur mittels systemrelevanter Zweig-
stellen operieren, obliegt die Einrichtungs-
pflicht dem Heimatlandaufseher.

Kapitel 2 umfasst Leitlinien zum Informa-
tionsaustausch innerhalb der Kollegien, die
Gew�hrleistung der Aktualit�t von Daten
sowie die F�rderung der Nutzung des
gesamten Spektrums der verf�gbaren Kom-
munikationskan�le. Ferner sind darin Leit-
linien zur Kommunikation mit der beauf-
sichtigten Gruppe und zur Festlegung der
Teilnahme der beaufsichtigten Gruppe an
den Sitzungen des Kollegiums enthalten.

Kapitel 3 befasst sich mit der freiwilligen
Aufgabenteilung beziehungsweise -�ber-
tragung, die innerhalb eines Aufsichtskolle-
giums erfolgen kann, sofern keine gemein-
same Entscheidung durch europ�isches
Recht vorgeschrieben ist. Aufsichtskolle-
gien sind gehalten, die Aufgabenteilung
und -�bertragung auf freiwilliger Basis zu
erleichtern, da dies die Effektivit�t und Effi-
zienz der Aufsicht durch Optimierung auf-
sichtlicher Ressourcen und Fachkenntnisse,

Vermeidung von Doppelarbeit und Entlas-
tung des beaufsichtigten Instituts verbes-
sern kann.

Kapitel 4 regelt den Prozess der gemein-
samen Entscheidung bei der aufsichtlichen
Anerkennung interner Modelle und ihrer
laufenden �berpr�fung.

Kapitel 5 enth�lt Leitlinien f�r eine ge-
meinsame Entscheidung �ber die Ange-
messenheit der Eigenmittel einer Gruppe
im Hinblick auf das Risikoprofil sowie die
gem�ß S�ule 2 auf konsolidierter Ebene
und auf Ebene der einzelnen Einheiten er-
forderliche Eigenmittelausstattung.

Kapitel 6 leistet Orientierungshilfe in Bezug
darauf, wie makroprudentielle und sekto-
rale Entwicklungen im Rahmen der Arbeit
des Aufsichtskollegiums zu ber�cksichtigen
sind, insbesondere bei der Risikoeinsch�t-
zung der Gruppe und ihrer Einheiten.

Kapitel 7 liefert Erl�uterungen zu einer ko-
ordinierten Aufsichtsplanung im normalen
Gesch�ftsbetrieb unter Einbeziehung der
laufenden Aufsicht und von Vor-Ort-
Pr�fungen. Ziel ist dabei ein konsistenter
gruppenweiter aufsichtlicher Ansatz unter
Vermeidung von Doppelarbeit.

Kapitel 8 gibt Orientierungshilfen f�r die
Planung und Koordinierung aufsichtlicher
T�tigkeiten im Zusammenhang mit Krisen-
situationen mit dem Ziel einer verbesserten
Kommunikation und Kooperation der Auf-
seher und anderer Beh�rden (z.B. Zentral-
banken und Finanzministerien) in Krisen-
zeiten.
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erscheint es vorteilhaft, wenn die Ergebnisse

der verschiedenen Initiativen eine gr�ßtm�g-

liche Koh�renz aufweisen.

Als Kern der laufenden grenz�berschreiten-

den Aufsicht �ber EU-weit t�tige Institute

stellt das auf dem Konzept des konsolidieren-

den Aufsehers basierende Aufsichtskollegien-

system ein effizientes und unb�rokratisches

Konstrukt dar. Eine Herausforderung hierf�r

bringt die Integration in das Gef�ge des auf

Basis des Larosi�re-Berichts16) vom ECOFIN

am 2. Dezember 2009 verabschiedeten Kom-

promisses zur Schaffung einer EU-Finanz-

aufsicht mit sich. So sollte die Rolle des kon-

soliderenden Aufsehers nicht in Frage gestellt

werden, um die Funktion der Aufsichtskolle-

gien als zentrale Nahtstelle der Kooperation

in der mikroprudentiellen Aufsicht auch

weiterhin zu gew�hrleisten. Im geplanten

Zusammenspiel mit der makroprudentiellen

Aufsichtsstruktur im Rahmen des geplanten

„European Systemic Risk Board“ k�nnen Auf-

sichtskollegien wichtige Beitr�ge zur makro-

prudentiellen Analyse leisten. Dabei ist jedoch

der besonderen Schutzbed�rftigkeit der zum

Teil hochsensiblen Informationen aus den

Aufsichtskollegien und damit aus der jewei-

ligen Bankengruppe Rechnung zu tragen.

16 Abschlussbericht der High-Level Group on Financial
Supervision in the EU, Vorsitz Jacques de Larosi�re, Br�s-
sel, 25. Februar 2009.
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